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Kurzfassung 

Hintergrund 

Die Aufgaben von Lehrenden in der Pflege sind in §§ 23–25 GuKG mit Blick auf die zukünftigen 
Herausforderungen im Kontext der Lehraufgaben angeführt. Welche Kernkompetenzen Leh‐
rende brauchen, um diesen Herausforderungen adäquat begegnen zu können, ist eine zentrale 
Frage für die Entwicklung/Bereitstellung qualitativ hochwertiger Bildungsangebote. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Gesundheit Österreich GmbH vom BMSGPK damit beauftragt, ein Quali‐
fikationsprofil für Lehraufgaben in der Pflege zu erarbeiten. 

Methode 

Eine Literaturrecherche zum Thema „Lehrerbildung und Pflegedidaktik“ wurde im deutschspra‐
chigen Kontext durchgeführt. Im Rahmen eines Expertenreviews wurden die Ergebnisse auf Um‐
fang, Realisierbarkeit und Vollständigkeit überprüft. 

Ergebnisse 

Die Kernkompetenzen Lehrender in der Pflege lassen sich in drei zentrale Themenbereiche glie‐
dern:  
1. Grundlagen professionellen Lehrerhandelns in der Pflege  
2. Bildungsentwicklung und (Bildungs‐)Management  
3. Lehren und Lernen 

Die daraus abzuleitenden Qualifikationen wurden in Anlehnung an das Strukturmodell des Fach‐
qualifikationsrahmens Pflegedidaktik (Walter/Dütthorn 2019) formuliert. Formal orientiert sich 
das Qualifikationsprofil am Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen und am 
Leitfaden „Lernergebnisorientierung in der Erwachsenenbildung“ (Schlögl et al. 2012). 

Empfehlungen 

Diese Arbeit bietet eine Grundlage für die Entwicklung qualitätsvoller Studiengänge zur Sicher‐
stellung der Qualifikation im Sinne der gesetzlichen Vorgaben.
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1 Einleitung 

Die Anforderungen an die Lehrenden im Pflegebereich haben sich in den letzten Jahren laufend 
erweitert. Ursachen dafür sind unter anderem in der Novellierung des GuKG 2016 zu finden. Der 
erweiterte Kompetenzbereich des gehobenen Dienstes für Gesundheits‐ und Krankenpflege so‐
wie die Schaffung eines gänzlich neuen Berufs, der Pflegefachassistentin / des Pflegefachassis‐
tenten, stellen Lehrende und Führungspersonen im Bildungsbereich der Pflege vor neue Heraus‐
forderungen. Personalbedarfsprognosen zeigen einen hohen Bedarf an Pflegepersonen, die in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren ausgebildet werden sollten, um den Bedarf an Pflegekräften 
im österreichischen Gesundheitswesen zukünftig decken zu können (Rappold/Juraszovich 2019). 
Auch steigt die Notwendigkeit, die Ausbildungen im Pflegebereich modernen Unterrichtskon‐
zepten anzupassen, wozu auch die steigende Nachfrage nach digitalen Methoden im Unterricht 
zählt. Nicht zuletzt sind Lehrpersonen in der Pflege zunehmend damit konfrontiert, ergebnisori‐
entierte Bildungsprozesse umzusetzen. Besonders in der Berufsausbildung ist es wichtig, Lern‐
ergebnisse in Form beruflicher Handlungskompetenzen anzustreben (Dehnbostel 2018). 

Die oben genannten Entwicklungen erfordern die Bedachtnahme auf den Anspruch einer größt‐
möglichen Ausrichtung der Ausbildung der Pflegepädagoginnen/‐pädagogen1 an der Lehrerbil‐
dung für die sekundäre Bildungsstufe in Österreich allgemein. Diese sei nachfolgend kurz aus‐
geführt:  

Gemäß § 38a Abs. 2 HG (2005) absolvieren Lehrende in der Sekundarstufe in Österreich, die all‐
gemeinbildende Unterrichtsgegenstände unterrichten, ihre Ausbildung in der Regel entweder 
an einer pädagogischen Hochschule oder/und auf einer Universität. Dem Abschluss auf Ba‐
chelorebene, welcher den Nachweis von 240 ECTS bedingt, folgt in der Regel ein Masterstudium 
mit fachlichen, didaktischen, allgemein bildungswissenschaftlichen und pädagogisch‐prakti‐
schen Inhalten. Charakteristisch ist die Notwendigkeit einer Spezialisierung in ein oder zwei Un‐
terrichtsfächern. Lehrende an berufsbildenden mittleren bzw. höheren Schulen absolvieren 
ebenfalls eine Ausbildung im tertiären Bildungssektor, wobei Lehrende fachpraktischer Unter‐
richtsgegenstände nach einer facheinschlägigen Berufsausbildung auch eine mehrjährige Be‐
rufspraxis aufweisen müssen. 

Die Tatsache, dass die Ausbildungen für die Lehrenden in der Sekundarstufe – egal, ob die Ori‐
entierung der Lehrperson allgemeinbildend, fachtheoretisch oder fachpraktisch erfolgt – im ter‐
tiären Bildungssektor verortet sind, begründet die Empfehlung, die Spezialisierungsausbildung 
für Lehrende in der Pflege mit einem Masterabschluss zu etablieren, auch weil die berufliche 
Grundausbildung auf Bachelorebene angesiedelt ist. Wünschenswert wäre ebenfalls eine Anglei‐
chung an die Regelung der Spezialisierung in einem bzw. zwei pflegefachlichen „Themengebie‐
ten“. In diesem Zusammenhang von Unterrichtsfächern zu sprechen, wie das im sekundären Bil‐
dungssektor der Fall ist, wäre im Kontext der Pflegeausbildung eher unzutreffend, da die Ausbil‐
dungen zunehmend lernfeld‐ bzw. handlungsfeldorientiert gestaltet werden. 

 
1 Da die Spezialisierung „Lehraufgaben in der Pflege“ die Fachdisziplin der Pflegepädagogik umfasst, liegt es nahe, im Kontext der Be‐

rufsbezeichnung von Pflegepädagoginnen/‐pädagogen zu sprechen. In wenigen Fällen wird in diesem Bericht die Bezeichnung „Leh‐
rende in der Pflege“ synonym dazu verwendet. 
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Der Aufgabenbereich von Lehrenden in der Pflege umfasst zwar insbesondere die Lehrtätigkeit, 
aber auch die Leitung von Ausbildungen im Bereich der Gesundheits‐ und Krankenpflege, worauf 
in ihrer Ausbildung Rücksicht genommen werden muss. 

Vor diesem Hintergrund wurde die GÖG im Jahre 2020 vom BMSGPK damit beauftragt, eine 
fachliche Grundlage für ein Qualifikationsprofil für Pflegepädagoginnen/‐pädagogen zu entwi‐
ckeln.2 Da gemäß § 24 GuKG die Lehrtätigkeit in der Gesundheits‐ und Krankenpflege nicht den 
tertiären Ausbildungssektor einschließt, kann das vorliegende Qualifikationsprofil nur für Leh‐
rende in der Pflege, die an Gesundheits‐ und Krankenpflegeschulen, an Lehrgängen für Pflegeas‐
sistenz, an sonstigen Ausbildungsgängen, in denen Gesundheits‐ und Krankenpflege gelehrt 
wird sowie im Rahmen der Fort‐, Weiter‐ und Sonderausbildung verbindlich sein. Aus pflegepä‐
dagogischer Perspektive wird allerdings die Orientierung an diesem Qualifikationsprofil auch bei 
der Auswahl (Rekrutierung) von Referentinnen und Referenten an den Fachhochschulen bzw. 
Universitäten im Kontext von Aus‐ und Weiterbildung in der Pflege empfohlen. 

Die methodische Herangehensweise bestand darin, eine Systematik für ein Qualifikationsprofil 
für Lehraufgaben in der Pflege auf Basis einer einschlägigen Recherche im deutschsprachigen Kon‐
text zu erstellen. Die daraus abgeleiteten Qualifikationsanforderungen orientieren sich am Struk‐
turmodell des Fachqualifikationsrahmens Pflegedidaktik (Walter/Dütthorn 2019). Wichtige Eck‐
punkte, auf deren Grundlage die Ausarbeitung des Qualifikationsprofils erfolgte, wurden im Ge‐
sundheits‐ und Krankenpflege‐Beirat des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz abgestimmt. 

Ebenso wurde die zum Erwerb dieser Qualifikationen notwendige Ausbildungszeit in ECTS ein‐
geschätzt sowie eine Grobstruktur eines modularen Aufbaus einer entsprechenden Ausbildung 
für Lehraufgaben im tertiären Bereich erstellt. Formal ist der Vorschlag am Nationalen Qualifikati‐
onsrahmen und damit an der Lernergebnisorientierung ausgerichtet. Ergänzend zum fachlichen 
Austausch mit dem Team der GÖG und im Rahmen des GuK‐Beirats wurde der vorliegende Be‐
richt mit Prof. Dr. Klaus Müller, der an der Frankfurt University of Applied Sciences im Lehrbereich 
Pädagogische Aufgaben in der Pflege tätig ist, diskutiert. Die dabei eingebrachten Änderungs‐
vorschläge wurden in den Bericht eingearbeitet.

 
2 Im Jahre 2019 wurde bereits ein Qualifikationsprofil für Führungsaufgaben in der Pflege erstellt und akkordiert. 
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2 Eckpunkte des rechtlichen Rahmens für die 
Spezialisierung „Lehraufgaben in der Pflege“ 

Tabelle 1: Eckpunkte des rechtlichen Rahmens für die Spezialisierung „Lehraufgaben in der 
Pflege“ 

Themen Rahmenvorgaben 
Zugangsvoraussetzungen Auf Basis des Hochschulrechts sollen Personen zugelassen werden, die im 

Rahmen von Fachhochschul‐Bachelorstudiengängen die Ausbildung in der 
allgemeinen Gesundheits‐ und Krankenpflege erfolgreich absolviert haben 
und für den gehobenen Dienst der Gesundheits‐ und Krankenpflege be‐
rufsberechtigt sind. Empfohlen wird eine Zulassung mit zwei Jahren Erfah‐
rung in einem oder mehreren Praxisfeldern der Pflege. 

Verortung Fachhochschule oder Universität 
Ausbildungsform und ‐
umfang 

berufsbegleitend/Vollzeit 
modular, wenn zielführend 
Workload von insgesamt 120 ECTS 

Abschluss Masterabschluss 
Qualitätssicherung  
der praktischen  
Lehrerausbildung 

Die Ausbildungsstätten verfügen über ein mit dem Ausbildungsträger  
abgestimmtes Konzept für die praktische Ausbildung – Mindestinhalte: 
Anzahl der Ausbildungsplätze 
Qualifikation und Anzahl der anleitenden Personen 
Kompetenznachweis 

Durchdringungsgrad zur  
Sicherung der Struktur‐
qualität 

100 % aller Personen in diesen Funktionen 

Quelle und Darstellung: GÖG (2020) 
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3 Gesundheits‐ und Krankenpflegegesetz 

Die Lehraufgaben in der Pflege sind in den §§ 23, 24, 25 des GuKG geregelt: 

§ 23. Lehraufgaben umfassen 
1. Lehrtätigkeit in der Gesundheits‐ und Krankenpflege und 
2. Leitung von Gesundheits‐ und Krankenpflegeschulen, von Sonderausbildungen und von 

Lehrgängen für Pflegeassistenz. 

§ 24. (1) Die Lehrtätigkeit in der Gesundheits‐ und Krankenpflege umfasst die Planung, Durch‐
führung und Auswertung des theoretischen und praktischen Unterrichts an Gesundheits‐ und 
Krankenpflegeschulen, an Lehrgängen für Pflegeassistenz, an sonstigen Ausbildungsgängen, in 
denen Gesundheits‐ und Krankenpflege gelehrt wird, sowie im Rahmen der Fort‐, Weiter‐ und 
Sonderausbildung. 

(2) Hierzu zählen insbesondere: 
1. Erstellung des Lehr‐ und Stundenplanes, 
2. Planung, Vorbereitung, Nachbereitung und Evaluierung des Unterrichts in fachlicher,  

methodischer und didaktischer Hinsicht, 
3. Erteilen von Unterricht in den jeweiligen Sachgebieten, 
4. Vorbereitung, Abhaltung und Evaluierung von Prüfungen und 
5. pädagogische Betreuung der Auszubildenden. 

§ 25. (1) Die Leitung von 
1. Gesundheits‐ und Krankenpflegeschulen, 
2. Sonderausbildungen in der Gesundheits‐ und Krankenpflege und 
3. Lehrgängen für Pflegeassistenz  

umfasst die fachliche, pädagogische und organisatorische Leitung und die Dienstaufsicht im Rah‐
men der theoretischen und praktischen Ausbildung. 

(2) Hierzu zählen insbesondere: 
1. Planung, Organisation, Koordination und Kontrolle der gesamten theoretischen und  

praktischen Ausbildung, 
2. Sicherung der inhaltlichen und pädagogischen Qualität des Unterrichts in den einzelnen 

Sachgebieten, 
3. Auswahl der Einrichtungen, an denen die praktische Ausbildung durchgeführt wird, sowie 

Kontrolle und Sicherung der Qualität der praktischen Ausbildung, 
4. Auswahl der Lehr‐ und Fachkräfte, 
5. Organisation, Koordination und Mitwirkung bei der Aufnahme in eine Schule für  

Gesundheits‐ und Krankenpflege, 
6. Anrechnung von Prüfungen und Praktika und 
7. Organisation, Koordination und Mitwirkung an kommissionellen Prüfungen.
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4 Besonderheiten der Pflegepädagogik 

Die Pflegepädagogik stellt sich im Vergleich zu den Pädagogiken anderer beruflicher Fachrich‐
tungen als ein besonderer Weg dar. Die vergleichsweise späte Akademisierung und die Veror‐
tung der Ausbildung an unterschiedlichen Hochschularten sowie divergierende Studienstruktu‐
ren, die eine curriculare Heterogenität der Studiengangskonzepte nach sich ziehen, bedingen 
die Notwendigkeit einer einheitlich geregelten Ausbildung, wie das bei Lehrerinnen/Lehrern an‐
derer Fachrichtungen der Fall ist (Weyland/Reiber 2013). 

Studierende der Fachrichtung Pflegepädagogik haben aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zu‐
vor eine Berufsausbildung absolviert und verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung, was 
dazu führt, dass Pflegepädagoginnen/‐pädagogen bereits eine berufsbiografische Prägung in 
ihr neues Berufsfeld mitbringen, was die Entwicklung der professionellen Identität einer Lehrper‐
son mit beeinflusst und eine starke Affinität für die Orientierung an der Berufspraxis zur Folge 
hat (Weyland/Reiber 2013). 

In den Bildungsprozessen der Pflege geht es um die gemeinsame Auseinandersetzung mit Lern‐
gegenständen, die sich auf bestimmte Zielgruppen bzw. Pflegesettings beziehen. Dabei interagie‐
ren Pflegepädagoginnen/‐pädagogen mit den Auszubildenden, gleichzeitig bezieht sich diese 
Interaktion inhaltlich auf das Interaktionsgeschehen in der Pflegepraxis. Dieser doppelte Hand‐
lungsbezug – Pflegebildungspraxis und pflegeberufliche Praxis – erfordert es, didaktische Set‐
tings so zu gestalten, dass sowohl seitens der Lehrenden als auch seitens der Auszubildenden 
ein Verstehen als Anerkennung und gleichzeitig als Kritik unterschiedlicher Bedeutungshorizonte 
möglich wird, was stark vom Reflexionsvermögen der Lehrperson abhängt (Walter/Dütthorn 
2019). 

Pflegepädagoginnen/‐pädagogen stehen vor der Herausforderung, sensibel und unterstützend 
auf Widersprüchlichkeiten zu reagieren, die sich einerseits aus den unterschiedlichen Wirklich‐
keiten von Pflegetheorie und Pflegepraxis und andererseits aufgrund struktureller und ethischer 
Fragen ergeben, und Handlungsschritte zu setzen, die Auszubildende in ihrer Resilienz stärken. 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Ausbildung von Lehrenden in der Pflege sehen vor, dass 
diese auch die Leitung bestimmter Bildungseinrichtungen übernehmen können. Dafür benötigen 
Pflegepädagoginnen/‐pädagogen grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Lei‐
tungs‐ und auch auf Führungsaufgaben (im Bildungsbereich). 

In der Pflegeausbildung besonders relevant ist der Transfer von Gelerntem, wofür vor allem der 
Lernort Praxis, aber auch der Lernbereich Training und Transfer zur Verfügung steht. Hier ist es 
möglich, dass sowohl Pflegepädagoginnen/‐pädagogen als auch Praxisanleiter/‐innen mit Aus‐
zubildenden erlernte Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen auf unterschiedliche 
Pflegesituationen anwenden. Mittelfristig könnte darüber nachgedacht werden, die Qualifikati‐
onen von „Lehrerinnen/Lehrern in der Praxis“ jenen von „Lehrerinnen/Lehrern in der Theorie“ 
anzugleichen (Leibig/Sahmel 2019).
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4.1 Exkurs: Praxisanleitung 

Demografische und soziostrukturelle Veränderungen, aber auch Veränderungen im Krankheits‐
spektrum beeinflussen laufend die Aufgabenbereiche professionell Pflegender. Daraus ergibt 
sich der Bedarf einer kontinuierlichen Anpassung der Ausbildung. Immer wichtiger werden die 
Herstellung pflegewissenschaftlicher Bezüge und die Sicherstellung einer guten Verknüpfung 
von theoretischer und praktischer Ausbildung. Ein wichtiges Verbindungsglied zwischen diesen 
beiden Ausbildungsformen im Rahmen der dualen Ausbildung, sei es auf schulischer Ebene oder 
im Rahmen eines Fachhochschulstudiums, sind die Praxisanleiter/‐innen. 

4.1.1 Bedeutung, Aufgaben sowie An‐ und Herausforderungen der Praxisanleitung 

Praxisanleiter/‐innen stellen ein Bindeglied zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung 
dar, aber auch zwischen einzelnen Pflegegruppen. Grundsätzlich ist es die Aufgabe von Praxis‐
anleiterinnen/‐anleitern, Auszubildende beim Erwerb von Handlungskompetenz in unterschied‐
lichen Pflegesettings zu unterstützen und zu begleiten. Sie übernehmen die zentrale Aufgabe, 
Auszubildende zu befähigen, theoretisch erlerntes Wissen in die Praxis zu transferieren und ein‐
zuüben. Zu der Anleitung bzw. Begleitung von Auszubildenden zählen einerseits die direkte Zu‐
sammenarbeit mit der/dem Auszubildenden, andererseits eine Reihe von Dokumentationspflich‐
ten und die Bereitstellung bereichsspezifischer Lernangebote, die dem neuesten Wissensstand 
entsprechen müssen. Angesichts der Veränderungen, die sich in der Pflegeausbildungsland‐
schaft in Österreich derzeit laufend ergeben, liegen die vorrangigen Tätigkeiten in der Planung, 
der Aufbereitung, der Analyse und Evaluierung von Lehr‐ und Lernsituationen. Da die Zugangs‐
wege in die Pflege mittlerweile sehr unterschiedliche sind, ist das auf Alter, Bildungsstand und 
Motiven beruhende Spektrum der Gründe, einen Pflegeberuf ergreifen zu wollen, sehr breit – 
desgleichen die Voraussetzungen, sich in einem komplexen Arbeitsfeld mehr oder weniger 
schnell zurechtzufinden. Ebenso stellt sich das Spektrum der notwendigen Kompetenzen dar, das 
sich ausgehend von der Forschungs‐ und Pflegefachkompetenz über die pädagogisch‐didakti‐
sche Anleitungskompetenz bis zur Konflikt‐, Reflexions‐ und Beurteilungskompetenz sowie zur 
Selbstkompetenz erstreckt (Auböck et al. 2014). 

Anleitungssituationen können aufgrund spezieller Anforderungen, aber auch infolge spezieller 
pflegeorganisatorischer Bedingungen unterschiedlich sein, was unterschiedliche Herangehens‐
weisen notwendig macht. Die Anleitung in unterschiedlichen Lernsettings muss die Person 
der/des Auszubildenden und ihre/seine Bedürfnisse in einem hohen Maß mitberücksichtigen. 
Auch kann eine gemeinsame Reflexion pflegeberuflicher Probleme vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen Perspektiven von Theorie und Praxis mit Pflegepädagoginnen/Pflegepädago‐
gen oft nicht wahrgenommen werden. Gründe dafür könnten mangelnde Zeitressourcen, aber 
auch fehlende strukturelle Bedingungen für eine niederschwellige Vernetzung sein.
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4.1.2 Weiterbildung zur Praxisanleiterin / zum Praxisanleiter 

Die Weiterbildung zur Praxisanleiterin / zum Praxisanleiter stützt sich in Österreich ergänzend 
zur rechtlichen Grundlage §64 GuKG und GuK‐WV auf keine einheitliche fachliche Empfehlung. 
Das hat dazu geführt, dass Form, Inhalte und Dauer dieser Weiterbildung sehr heterogen gestal‐
tet sind. Angesichts der wachsenden Ansprüche und Erwartungen der Auszubildenden an die 
Praxisanleitung sind die methodisch‐didaktischen Kompetenzen der Praxisanleitung nicht mehr 
ausreichend. Auch wird eine Veränderung der Inhalte und Angebote im Rahmen der Weiterbil‐
dung zur Praxisanleiterin / zum Praxisanleiter gefordert, insbesondere was den Erwerb fachlich 
aktueller Wissensinhalte und eine wissenschaftliche Qualifikation betrifft, da für die angestrebte 
Verzahnung von Pflegewissenschaft und Pflegepraxis gleichermaßen der Lernort Schule bzw. 
Hochschule und der Lernort Praxis verantwortlich sind (Krutter 2017; Leibig/Sahmel 2019) 

4.1.3 Schlussfolgerungen 

Nimmt man diese Verantwortung der Praxisanleiter/‐innen für den Ausbildungserfolg ernst, 
müssten Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen Ausbildungsqualität gesetzt werden. 
Denkbar ist, die Praxisanleitung als eine Form der Spezialisierung „Lehraufgaben in der 
Pflege(praxis)“ zu etablieren, die wie alle anderen Spezialisierungen gemäß § 17 GuKG, die auf 
Basis von Qualifikationsprofilen vergleichbare Ergebnisse sicherstellen, im tertiären Sektor ange‐
siedelt wird. Dabei sollte eine Angleichung der pädagogisch‐didaktischen Fähigkeiten an jene 
der Pflegepädagoginnen/‐pädagogen angestrebt werden – nicht zuletzt, um die Zusammenar‐
beit dieser beiden Gruppen zu verbessern. 

Aufgaben im Praxisfeld und im Bereich Training und Transfer, die von Pflegepädagoginnen/‐
pädagogen sowie von Praxisanleiterinnen/‐anleitern gleichermaßen zu erfüllen sind, machen es 
erforderlich, dass beide im Kontext dieser Aufgabenfelder ähnliche bzw. dieselben Kompeten‐
zen mitbringen. Eine Festlegung einiger „gemeinsamer Kompetenzen“, insbesondere in Bezug 
auf evidenzbasierte Pflege sowie Lernortgestaltung und ‐kooperation wird empfohlen, um einer 
Verzahnung von Pflegewissenschaft und Pflegepraxis besser Rechnung tragen zu können. 

In Bezug auf die strukturellen Bedingungen für die Anleitung Auszubildender sei vor allem auf 
eine Forderung hingewiesen, wonach die Arbeit von Praxisanleiterinnen/‐anleitern, sei es in mo‐
netärer oder ideeller Weise, stärker anzuerkennen ist (Auböck et al. 2014; Krutter 2017). In jedem 
Fall brauchen Praxisanleiter/‐innen ausreichende zeitliche Ressourcen sowie eine strukturelle 
Verankerung im Lehr‐ und Praxisfeld, um ihren Aufgaben auch in einer qualitätsvollen Weise 
nachkommen zu können.
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5 Konzeptionsrahmen und Strukturierung des 
Qualifikationsprofils 

Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. „Ihre Kernaufgabe ist die ge‐
zielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Durchführung und Evalua‐
tion von Lehr‐ und Lernprozessen“ (Walter/Dütthorn 2019). Pflege ist charakterisiert durch ihre 
spezifische Zielsetzung, ihre besondere Interaktionsform und ihren Arbeitsmodus (Maio 2017). 
Von dieser Perspektive aus analysieren und reflektieren Pflegepädagoginnen/‐pädagogen die 
Spezifika pflegerischen Handelns, um daraus Pflegebildungsanforderungen didaktisch begrün‐
det zu entwickeln. Im Folgenden werden zentrale konzeptionelle Eckpunkte des Qualifikations‐
profils sowie dessen Aufbau erläutert. 

5.1 Konzeptioneller Rahmen 

Ein Qualifikationsprofil ist eine Beschreibung von Anforderungen in einem bestimmten Berufs‐
feld. Es gibt in erster Linie eine Antwort auf die Fragen, welche Leistungen von einer Person, die 
in einem bestimmten Feld tätig werden möchte, gefordert sind und welche Kompetenzen dafür 
entwickelt werden müssen (Dütthorn 2014, S. 46). Es stellt auch ein Instrument zur strukturellen 
Steuerung von Bildungsprozessen dar und zielt auf Transparenz, Verständlichkeit und Vergleich‐
barkeit von Studienabschlüssen ab (Walter/Dütthorn 2019). 

Das vorliegende Qualifikationsprofil für Pflegepädagoginnen/‐pädagogen folgt einer konseku‐
tiven Logik, der zufolge auf ein fachwissenschaftlich akzentuiertes Bachelorstudium ein pädago‐
gisch ausgerichtetes Masterstudium folgt. Dieses Modell kommt den strukturellen Bedingungen 
für die Ausbildung von Pflegepädagoginnen/‐pädagogen in Österreich entgegen. Als Voraus‐
setzung für ein Studium der Lehraufgaben in der Pflege gilt der Berufsabschluss auf Bachelor‐
ebene. Aufbauend auf den dort erworbenen fachwissenschaftlichen Kenntnissen soll daran ein 
Masterstudium für die Fachrichtung Pflegedidaktik anschließen, das auf dem Fachqualifikations‐
rahmen Pflegedidaktik (Walter/Dütthorn 2019) und den Domänen der Lehrerprofessionalität ba‐
siert (Schratz et al. 2007). 

5.1.1 Fachliche Vertiefung 

Das Qualifikationsprofil ist so konzipiert, dass im Rahmen der Spezialisierung „Lehraufgaben in 
der Pflege“ auch ein eigenständiger Studiengang „Pflegepädagogik“ den Erwerb der notwendi‐
gen Qualifikationen sicherstellt. Dieses Konzept einer „Disziplin Pflegepädagogik“ sollte neben 
den notwendigen pflegedidaktischen Qualifikationen auch weiterführend sicherstellen, dass Stu‐
dierende unter Berücksichtigung der pflegepädagogischen und pflegefachlichen Inhalte im 
Zuge der Ausbildung mindestens zwei Themenbereiche vertieft bearbeiten. Dieses Wissen ist 
u. a. mit einer wissenschaftlichen Facharbeit unter Beweis zu stellen. Die Ausgestaltung solcher 
vertiefter Auseinandersetzungen, beispielsweise in Form von theoretischen Inputs, Seminaren, 
Projektarbeiten u. Ä., obliegt den Ausbildungsstätten. 

Das Konzept dieses Qualifikationsprofils sieht vor, dass Studierende in den Themenbereichen 
Grundlagen der Pflegepädagogik und/oder Bildungsentwicklung und Bildungsmanagement 
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pflegefachspezifische Schwerpunkte bzw. solche in Bezug auf Bildungsentwicklung und Bil‐
dungsmanagement wählen, um vertiefte Kenntnisse zu erlangen, die sich in der Masterarbeit 
widerspiegeln sollen. 

Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten: 

Tabelle 2: Übersicht über die Möglichkeiten einer fachlichen Vertiefung 

Themenfeld Grundlagen der  
Pflegepädagogik 

Bildungsentwicklung und  
Bildungsmanagement 

Handlungs‐ und  
Reflexionsfeld Entwicklung der professionellen 

Identität 

Curriculumentwicklung ODER 
Schulentwicklung, Management 
und Leadership 

Variante 1: 
zwei pflegefachliche Schwer‐
punkte mit insgesamt 10 ECTS 

1. Semester (4 ECTS) 
2. Semester (6 ECTS) keine fachliche Vertiefung 

Variante 2: 
ein pflegefachlicher 
Schwerpunkt 4 ECTS, 
ein bildungsthematischer 
Schwerpunkt 6 ECTS 

1. Semester (4 ECTS) 2. Semester (6 ECTS) 

Variante 3: 
ein pflegefachlicher 
Schwerpunkt 6 ECTS, 
ein bildungsthematischer 
Schwerpunkt 4 ECTS 

2. Semester (6 ECTS) 1. Semester (4 ECTS) 

Darstellung: GÖG 

In der Tabelle 4 werden die Vorschläge, im Rahmen welcher Handlungs‐ und Reflexionsfelder 
die fachliche Vertiefung zielführend sein kann, noch einmal durch kursive Schrift dargestellt.  

5.2 Stukturierung des Qualifikationsprofils 

In Anlehnung an das Strukturmodell des Fachqualifikationsrahmens Pflegedidaktik 
(Walter/Dütthorn 2019) ist das vorliegende Qualifikationsprofil in drei große Themenbereiche 
gegliedert, innerhalb deren Handlungs‐ bzw. Reflexionsfelder definiert wurden. Im Zuge eines 
Abgleichs verschiedener Konzeptionen in Bezug auf Kompetenzen von Lehrenden wurden den 
Handlungs‐ und Reflexionsfeldern Kompetenzen zugeordnet. Diese auf Lernergebnisse bzw. 
Kompetenzen abzielende Struktur richtet den Fokus auf die Studierenden, was die Transparenz 
und Vergleichbarkeit von Abschlüssen erhöht. 

Der erste Themenbereich, Grundlagen der Pflegepädagogik, fokussiert auf das Verständnis so‐
wie die Mitgestaltung der für die Lehrerbildung sowohl im beruflichen Feld der Pflege als auch 
in der Bildung relevanten Systeme. Es geht dabei darum, die Funktionalität und die Gestaltungs‐
spielräume zu erfassen sowie die Überschneidungen dieser Systeme, die sich im Berufsfeld der 
Pflege realisieren, zu identifizieren (Walter/Dütthorn 2019). Maßgeblich für das Lehrerhandeln 
sind darüber hinaus die wissenschaftlichen Paradigmen im Kontext der Bildungs‐ und Pflegewis‐
senschaft, aber auch aller anderen zentralen Bezugswissenschaften. Hinsichtlich einer pflege‐
fachlichen Expertise sollen Studierende der Pflegepädagogik in zwei Themenbereichen der 
Pflege vertiefte Kenntnisse erwerben. Nicht zuletzt gilt es die persönliche und berufliche 
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Weiterentwicklung im Sinne einer Identitätsentwicklung als Lehrende(r) grundlegend auf den 
Weg zu bringen. 

Der zweite Themenbereich, Bildungsentwicklung und Bildungsmanagement, dient dem Erwerb 
von Kenntnissen hinsichtlich der Curriculumentwicklung, die eng mit neueren bildungs‐ und 
berufspolitischen Reformen verbunden sind. Dabei geht es auch darum, Prinzipien der Curricu‐
lumentwicklung zu verstehen, um das im Curriculum abgebildete Bildungsverständnis umsetzen 
zu können. Dabei sind die schulinternen Prozesse der Umsetzung gleichermaßen wichtig. Die 
Konzeption und Gestaltung der Zusammenarbeit der Lernorte stellt aufgrund deren unterschied‐
licher Ausrichtungen und Orientierungen ein weiteres herausforderndes Handlungsfeld für Leh‐
rende in der Pflege dar. Die Aufgaben, die sich im Zusammenhang von Angebotsentwicklung 
sowie Gestaltung von Bildungslehrgängen ergeben und eng mit wirtschaftlichen, bildungsbezo‐
genen, gesellschaftlichen und berufsbezogenen Ansprüchen verwoben sind, müssen von Lehr‐
personen, insbesondere von Leitungspersonen in diese Prozesse miteinbezogen werden 
(Walter/Dütthorn 2019). Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Personalführung zur Schaffung 
und Sicherstellung adäquater personeller Rahmenbedingungen für einen qualitätsvollen Lehr‐
betrieb und einen attraktiven Arbeitsplatz im Sinne einer positiven Arbeitsumgebung gelegt 
(Schrems/Pfabigan 2019). Eine optionale Vertiefung in Bezug auf Bildungsentwicklung und Bil‐
dungsmanagement (alternativ zu einem pflegefachlichen Themenbereich) soll möglich sein. 

Der dritte Themenbereich, Lehren und Lernen, der zentrale Aufgabenbereich des Lehrerhan‐
delns, stellt die Gestaltung von Lehr‐ und Lernsituationen in allen Pflegebildungslehrgängen dar, 
welche fachdidaktische Kenntnisse und ein hohes Maß an Methodenkompetenz erfordert, um 
ein selbstorganisiertes, selbstbestimmtes Lernen unter Berücksichtigung aller beeinflussenden 
Faktoren zu ermöglichen. Die Rekonstruktion der Interaktionsgeschehen in den Lernsituationen 
und in der Berufspraxis setzt die Reflexionsfähigkeit der Lehrenden voraus. Im Kontext der Leis‐
tungsfeststellung wird gefordert, Beurteilungsmaßstäbe transparent auszuweisen. Für Lernbera‐
tung müssen Lehrende vor allem aufgrund der immer wieder auftretenden Widersprüche in der 
Berufspraxis befähigt werden, die Resilienz der Auszubildenden zu stärken.
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6 Festlegung des Qualifikationsniveaus 

Als Grundlage des Qualifikationsprofils wird das Niveau 7 des Nationalen Qualifikationsrahmens 
vorgeschlagen. 

Tabelle 3: Niveau 7 des Nationalen Qualifikationsrahmens 

 Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenzen 
Niveau 7: 
Lehraufgaben 
in der Pflege 

hoch spezialisiertes  
Wissen, das zum Teil an 
neueste Erkenntnisse in ei‐
nem Arbeits‐ oder Lernbe‐
reich anknüpft, als Grund‐
lage für innovative Denkan‐
sätze und/oder Forschung 
kritisches Bewusstsein für 
Wissensfragen in einem Be‐
reich und an der Schnitt‐
stelle zwischen verschiede‐
nen Bereichen 

spezialisierte Problem‐ 
lösungsfertigkeiten  
im Bereich Forschung 
und/oder Innovation,  
um neue Kenntnisse zu ge‐
winnen und neue Verfahren 
zu entwickeln sowie um 
Wissen aus verschiedenen 
Bereichen zu integrieren 

Leitung und Gestaltung 
komplexer, unvorhersehba‐
rer Arbeits‐ oder Lernkon‐
texte, die neue strategische 
Ansätze erfordern Über‐
nahme von Verantwortung 
für Beiträge zum Fachwis‐
sen und zur Berufspraxis 
und/oder für die Überprü‐
fung der strategischen Leis‐
tung von Teams 

Quelle: Koordinierungsstelle für den NQR (2019) 
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7 Qualifikationsprofil für Lehraufgaben in der 
Pflege 

7.1 Grundlagen der Pflegepädagogik 

7.1.1 Berufs‐ und Bildungspädagogik 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld Berufs‐ und Bildungspädagogik werden folgende Qualifika‐
tionen angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• analysiert und versteht Gesundheits‐, Pflege‐ und Berufsbildungssysteme im Kontext histo‐
rischer Entwicklungen (national und international) und leitet daraus Gestaltungsoptionen 
und Grenzen für die Aus‐ und Weiterbildung ab. 

• analysiert und bewertet bildungspolitische und gesundheits‐/pflegepolitische Prozesse, 
rechtliche Grundlagen und Entwicklungen, identifiziert (Mit‐)Gestaltungsmöglichkeiten und 
leitet daraus Schlussfolgerungen für die Aus‐ und Weiterbildung ab. 

• wendet Kriterien zur Bewertung politischer Positionen insbesondere unter dem Aspekt der 
Intersektionalität an und entwickelt eigene begründete Positionen hinsichtlich bildungs‐, 
gesundheits‐ und berufspolitischer Fragen. 

7.1.2 Wissenschaftliche Paradigmen von Pflegewissenschaft, Bildungs‐ und zentralen Be‐
zugswissenschaften 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld Wissenschaftliche Paradigmen von Pflegewissenschaft, Bil‐
dungs‐ und zentralen Bezugswissenschaften werden folgende Qualifikationen angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• ist in der Lage, im Zusammenhang mit pflegedidaktischen Fragestellungen und Diskursen 
wissenschaftstheoretische, forschungsmethodische und berufsfeldanalytische Kenntnisse 
zu verknüpfen 

• ist in der Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien der Bildungswissenschaften 
und der Pflegewissenschaft sowie der zentralen Bezugswissenschaften kritisch zu hinterfra‐
gen und daraus Schlussfolgerungen für das künftige pädagogische Handeln zu ziehen. 

• ist in der Lage, Grundlagenwissen in Bezug auf die bildungswissenschaftlichen Theorien zu 
reflektieren, und kann dieses unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des Berufsfeldes 
der Pflege kritisch bewerten. 

• verfügt über die Fähigkeit, verschiedene relevante Studiendesigns in ihrer  
Unterschiedlichkeit zu erläutern, auf ethische Prinzipien hin zu überprüfen und ihre Mög‐
lichkeiten und Grenzen zu erklären. 

• ist in der Lage, die Auswahl relevanter Forschungsdesigns und ‐methoden zu begründen 
bzw. die Eignung gewählter Studiendesigns und Forschungsmethoden kritisch zu hinterfra‐
gen. 

• verfügt über die Fähigkeit, ethische Problemfelder in der Pflege zu identifizieren, sie vor 
dem Hintergrund persönlicher und professioneller Haltungen sowie wissenschaftlicher 
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Erkenntnisse im Kontext von Lernsituationen zu diskutieren, und gemeinsam mit Auszubil‐
denden diesbezügliche Handlungsoptionen zu erarbeiten. 

• richtet ihr/sein berufliches Handeln auf Basis des aktuellen Forschungs‐ und Entwicklungs‐
stands der Pflegedidaktik und Pflegepädagogik sowie der Pflegewissenschaft aus, insbe‐
sondere in Hinblick auf die Professionalisierung der Pflege. 

7.1.3 Entwicklung einer professionellen Identität 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld Entwicklung einer professionellen Identität werden folgende 
Qualifikationen angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• identifiziert sich mit der Rolle der Pflegepädagogin / des Pflegepädagogen u. a. als Ergeb‐
nis einer reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsbiografie. 

• vermittelt Werte und nimmt eine Haltung der Wertschätzung und Anerkennung der gesell‐
schaftlichen Diversität ein. 

• unterstützt selbstbestimmtes Handeln und Urteilen. 
• reflektiert mit Auszubildenden das Spannungsfeld zwischen pflegefachlichen Ansprüchen 

einerseits und deren Umsetzbarkeit in der Praxis andererseits. 
• zeigt die Fähigkeit, aufgrund persönlicher und rollenspezifischer Reflexion das Wesen von 

Interaktionsarbeit vermitteln zu können. 
• ist in der Lage, auf Basis einer vertieften Fachkenntnis in pflegefachlichen Themenberei‐

chen bzw. in Bezug auf Bildungsentwicklung und Bildungsmanagement eine themenspezi‐
fische Expertenrolle zu entwickeln. 

• ist in der Lage, auf Basis systematischer Erweiterung pflegewissenschaftlicher Kenntnisse in 
pflegefachlichen Themenbereichen bzw. in Bezug auf Bildungsentwicklung und Bildungs‐
managment ihre/seine fachliche Vertiefung zum einen für ihr/sein pädagogisches Handeln 
und zum anderen für die Rolle einer Multiplikatorin / eines Multiplikators für Kollegin‐
nen/Kollegen in der theoretischen und praktischen Lehre nutzbar zu machen. 

• übernimmt unter Berücksichtigung der angestrebten bzw. bestehenden pflegefachlichen 
Expertise bzw. der Expertise in Bezug auf Bildungsentwicklung und Bildungsmanagement 
sowie auf die eigenen Interessen und Belastungsgrenzen Verantwortung für die persönli‐
che und berufliche/pflegefachliche Weiterentwicklung. 

• Initiiert innovative Prozesse auf pädagogischer, struktureller, pflegepraktischer bzw. schul‐
organisatorischer und bildungs‐/pflegepolitischer Ebene und wirkt an ihrer Durchführung 
und Evaluierung mit. 

• ist in der Lage, die Bedeutung der Aus‐ und Weiterbildung bei Gesundheitsförderung und 
Prävention sowie jene der Förderung der Gesundheitskompetenz Lernender zu erkennen, 
und kann ihr/sein pädagogisches Handeln danach ausrichten. 
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7.2 Bildungsentwicklung und Bildungsmanagement 

7.2.1 Curriculumentwicklung 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld Curriculumentwicklung werden folgende Qualifikationen an‐
gestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 
• ist in der Lage, nationale und internationale Entwicklungen in der Curriculumforschung zu 

analysieren und für das eigene berufliche Handeln zu nutzen. 
• diskutiert bildungspolitische und pflegepolitische Vorgaben kritisch und lässt Erkenntnisse 

aus diesem Diskurs in schulinterne Entwicklungsprozesse einfließen. 
• berücksichtigt und integriert didaktische Theorien, Modelle und Konzepte bei der Entwick‐

lung schulinterner Curricula im Bewusstsein, dass deren Ausgestaltung explizit ein Berufs‐, 
Handlungs‐, Bildungs‐ und Lernverständnis zugrunde gelegt werden muss. 

• ist in der Lage, unter Berücksichtigung lernortspezifischer Bedingungen an der 
Erstellung, Analyse und Evaluation von Dokumenten mitzuarbeiten, die Bildungsangebote 
strukturieren. 

7.2.2 Lernortgestaltung und Lernortkooperation 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld Lernortgestaltung und Lernortkooperation werden folgende 
Qualifikationen angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• analysiert systematisch den Forschungs‐ und Entwicklungsstand bezüglich der pflegespezi‐
fischen Gestaltung von Lernorten und Lernortkooperation sowie des pflegekompetenzför‐
dernden Lernens. 

• setzt Konzepte von Lernorten und Lernortkooperation auf Basis eines differenzierten Ver‐
ständnisses davon unter der Berücksichtigung ethischer und sozialer Verantwortung um. 

• passt inhaltliche und methodische Gestaltungsspielräume den vorhandenen lernortspezifi‐
schen Bedingungen an. 

• schafft Bedingungen, die eine Vernetzung aller am Lernprozess Beteiligten an verschiede‐
nen Lernorten fördern, und leistet Überzeugungsarbeit für die Notwendigkeit dieser Ver‐
netzung. 

• reflektiert gemeinsam mit Pflegepädagoginnen/Pflegepädagogen bzw. Praxisanleiterin‐
nen/Praxisanleitern pflegeberufliche Schlüsselprobleme vor dem Hintergrund der Perspek‐
tiven „Theorie“ und „Praxis“ und entwirft mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten zur kompe‐
tenzfördernden Ausgestaltung pflegespezifischer Lernorte. 
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7.2.3 Schulentwicklung, Management und Leadership 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld Schulentwicklung, Management und Leadership werden fol‐
gende Qualifikationen3 angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• versteht aus pflege‐ und bildungspolitischer sowie ökonomischer Perspektive den Zusam‐
menhang zwischen und Einflussfaktoren von Bedarf, Angebot und Nachfrage von Bildungs‐
angeboten in der Pflege. 

• kennt notwendige Bedingungen für Schulentwicklungsprozesse auf organisatorischer, stra‐
tegischer und pädagogischer Ebene vor dem Hintergrund relevanter Theorien und Kon‐
zepte und wirkt bei der Umsetzung dieser Prozesse mit. Sie/Er berücksichtigt dabei insbe‐
sondere Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Diversität, Internationalisierung und Digitalisie‐
rung. 

• hat Einblick in die (Weiter‐)Entwicklung von Bildungsangeboten und deren Leistungsspek‐
tren auf Basis relevanter Gesetze und Verordnungen für den Pflegeberuf. 

• ist in der Lage, auf Basis theoretischer Kenntnisse das Führungsverständnis, die dahinterlie‐
genden Werte und Haltungen sowie die Notwendigkeit eines transformativen Führungsstils 
zu verstehen. 

• ist in der Lage, auf Basis vertieften theoretischen Wissens in Sachen Pflege‐ und Bildungs‐
forschung Projekte zur Qualitätsentwicklung und ‐sicherung (auf der Grundlage evidenzba‐
sierter Indikatoren) in der Einrichtung zu initiieren, zu leiten und zu begleiten. 

• wendet Methoden des Selbst‐ und Zeitmanagements an und setzt in nichtvorhergesehenen 
Situationen Prioritäten. 

• ist in der Lage, selbstständig Arbeitsgruppen zu initiieren und zu leiten sowie die Expertise 
von Kolleginnen/Kollegen bzw. Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern zielführend zu nutzen. 

• hat Einblick in den gesamtorganisatorischen Bedarf an materiellen Ressourcen für die Lehre 
und ist in der Lage, in nichtvorhersehbaren Situationen diesbezüglich kreative Lösungen zu 
entwickeln. 

• verfügt über grundlegende Kenntnisse bezüglich Ressourcen‐ und Budgetplanung für den 
eigenen Funktionsbereich. 

• ist in der Lage, digitale Systeme für den Unterricht sowie Neuerungen im Bereich der Digi‐
talisierung im eigenen Funktionsbereich zu nutzen und notwendigen Veränderungsbedarf 
in diesem Bereich zu erkennen. 

• ist in der Lage, an Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Pflegepra‐
xis und Pflegebildungseinrichtung zur Stärkung des Theorie‐Praxis‐Transfers mitzuwirken. 

• ist in der Lage, pflegerische Bildungsangebote anhand fundierter Evaluationsmethoden in 
Bezug auf Struktur‐, Prozess‐ und Ergebnisqualität auszuwerten. 

• ist in der Lage, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung im eigenen Funktions‐
bereich selbstständig und nachhaltig mitzugestalten. 

• ist in der Lage, Konfliktgespräche mit Kolleginnen/Kollegen zu führen und kreative Lösun‐
gen dafür zu entwickeln. 

 
3 Einige Qualifikationen im Handlungs‐ und Reflexionsfeld „Schulentwicklung, Management und Leadership“ wurden dem Qualifikati‐

onsprofil für Führungsaufgaben (Schrems/Pfabigan 2019) entnommen, jedoch zum Teil in ihrer Taxonomie verändert. 
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• hat Einblick in theoriegeleitete Personalentwicklungsmaßnahmen – von der Personalwer‐
bung über die Karriereplanung und die innerbetriebliche Fortbildung bis zur Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen. 

7.3 Lehren und Lernen 

7.3.1 Theoriegeleitet Lehr‐ und Lernsituationen gestalten 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld „Theoriegeleitet Lehr‐ und Lernsituationen gestalten“ wer‐
den folgende Qualifikationen angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• reflektiert pflegedidaktische Überlegungen und entscheidet theoriegeleitet, an welchen 
Lernorten welche Lernprozesse umgesetzt werden können. 

• interpretiert Rahmenlehrpläne reflexiv und gestaltet eigenverantwortlich die dort zur Verfü‐
gung stehenden Freiräume. 

• wendet verschiedene didaktische Ansätze für die Planung, Durchführung und Nachberei‐
tung theoretischer und praktischer Lehr‐ und Lernsituationen, die im Rahmen handlungsfel‐
dorientierten Lernens gestaltet werden, an. 

• fördert die pflegeberufliche Identitätsentwicklung der Lernenden in der theoretischen und 
praktischen Ausbildung durch Berücksichtigung zentraler Bezugspunkte wie der Gesund‐
heitsförderung und der interaktiven sowie ethischen Aspekte in der Pflege und stellt Konti‐
nuität bei der Begleitung individueller Lernprozesse sicher. 

• ist in der Lage, die Herausforderung des doppelten Handlungsbezugs (Unterrichtssituation, 
Pflegesituation) zu reflektieren. 

• gestaltet theoretische und praktische Lehr‐ und Lernsituationen vor dem Hintergrund bil‐
dungstheoretischer Überlegungen und setzt Methoden und Medien ein, die ein eigenver‐
antwortliches Lernen ermöglichen und fördern. 

• ist in der Lage, bei der Gestaltung der theoretischen und praktischen Lehr‐ und Lernsituati‐
onen die Diversität der Lernenden und ihrer Lernbiografien sowie der Lernorte und der 
strukturellen Bedingungen zu berücksichtigen. 

• knüpft an vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten der Auszubildenden an und berücksich‐
tigt dabei deren Diversität, insbesondere in Bezug auf ihre individuellen Stärken und Schwä‐
chen. 

• reagiert situativ angepasst und flexibel auf die Notwendigkeit, pflegedidaktische Entschei‐
dungen anzupassen. 

• schafft durch die Integration digitaler Lehr‐ und Lernformen flexible Möglichkeiten, auf 
kurzfristige Veränderungen des Lehr‐ und Lernsettings zu reagieren. 

• kann den Kompetenzerwerb sowohl im theoretischen als auch im praktischen Unterricht 
durch die Förderung bewusster Wahrnehmung und Reflexion begleiten. 

• trägt Reflexionsergebnissen in der weiteren Planung und Gestaltung theoretischer und 
praktischer Lehr‐ und Lernsituationen Rechnung.
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7.3.2 Leistungsfeststellung und ‐bewertung 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld „Leistungsfeststellung und ‐bewertung“ werden folgende 
Qualifikationen angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• nimmt den Lernenden gegenüber eine wohlwollende, wertschätzende Haltung ein und be‐
rücksichtigt bei der Bewertung kriteriengeleitet ihren Entwicklungsstand und ihre Potenzi‐
ale. 

• reflektiert Chancen und Grenzen verschiedener Methoden der Leistungsfeststellung bzw. 
der Kompetenzerfassung und wendet ausgewählte Formate lernortbezogen sowie dem Prü‐
fungsanlass und dem Inhalt, der überprüft werden soll, entsprechend an. 

• wirkt bei der Weiterentwicklung von Bewertungsformaten mit und berücksichtigt dabei die 
Konsequenzen für die Lehr‐ und Lernprozesse. 

7.3.3 Lernberatung 

Im Handlungs‐ und Reflexionsfeld „Lernberatung“ werden folgende Qualifikationen angestrebt: 

Die Absolventin / Der Absolvent … 

• ist in der Lage, Lernberatung vor dem Hintergrund theoretischer Ansätze in einem für die 
Lernenden konstruktiven Setting durchzuführen. 

• kann Auszubildende unter Berücksichtigung alters‐ und entwicklungsspezifischer Unter‐
schiede dazu befähigen, Lernmöglichkeiten selbstgesteuert für den Kompetenzerwerb zu 
nutzen. 

• erkundet gemeinsam mit den Lernenden Lernbedarfe und entwickelt diesbezüglich neue 
Handlungsmöglichkeiten. 

• versteht den Nutzen der Dualität der Ausbildung und fördert die Wissenszirkulation zwi‐
schen Theorie und Praxis. 

• unterstützt Auszubildende bei der Entwicklung eines kritischen Denkvermögens, ebenso bei 
der Umsetzung einer evidenzbasierten Praxis. 

• berücksichtigt Spannungsfelder, die eine duale Ausbildung erzeugen kann und erarbeitet 
mit den Lernenden Strategien zu ihrer positiven Bewältigung. 

• ist sensibilisiert für die Widersprüchlichkeit zwischen Sein und Sollen der gelebten Berufs‐
praxis und erarbeitet mit den Auszubildenden Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit 
zur Förderung ihrer Resilienz. 

• verfügt über ausreichendes Wissen, um sich mit Interaktions‐/Verhaltensmustern und Glau‐
benssätzen auseinanderzusetzen, leitet daraus Konsequenzen für die Kommunikation und 
die Beziehungsgestaltung zu Lernenden einerseits und zu Berufskolleginnen/‐kollegen an‐
dererseits ab. 
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8 Mögliche ECTS‐Verteilung 

Für den folgenden Vorschlag zur Verteilung von 120 ECTS im Rahmen der Spezialisierung „Lehr‐
aufgaben in der Pflege“ waren die Prüfungsrichtlinien, die im Rahmen des GuK‐Akkreditierungs‐
beirats im Zuge der generellen Akkreditierung gemäß § 65a GuKG, erstellt wurden, orientie‐
rungsgebend. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass nunmehr eine Reihe von Grund‐
kompetenzen (insbesondere im Kontext der wissenschaftlichen Kompetenz), die in der GuK‐LFV 
angeführt sind, durch die Grundausbildung, die auf Bachelorniveau absolviert wird, bereits vo‐
rausgesetzt werden.  

Die Tabelle 4 ist durch die drei im Qualifikationsprofil übergeordneten Themenbereiche struktu‐
riert, die wiederum in Handlungs‐ und Reflexionsfelder gegliedert sind. Im Rahmen der Spezia‐
lisierungsausbildung ist eine Masterarbeit zu erstellen, die dazu dienen soll, eine in der Ausbil‐
dung erworbene Vertiefung in zwei Themenbereichen nachzuweisen. Das Konzept dieses Quali‐
fikationsprofils sieht – wie unter Punkt 5.1.1 erläutert wurde – vor, dass Studierende pflegefach‐
spezifische Schwerpunkte bzw. solche in Bezug auf Bildungsentwicklung und Bildungsmanage‐
ment wählen, um vertiefte Kenntnisse zu erlangen, die sich in der Abschlussarbeit widerspiegeln 
sollen.  

Der zeitlich hierarchische Aufbau ist als Empfehlung zu verstehen, da insbesondere in den Hand‐
lungs‐ und Reflexionsfeldern „Entwicklung einer professionellen Identität“ und „Wissenschaftli‐
che Paradigmen von Pflegewissenschaft, Bildungs‐ und zentralen Bezugswissenschaften“ sicher‐
gestellt werden soll, dass zur Erlangung dieser Qualifikationen für die weitere Ausbildung grund‐
legende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in diesen Feldern erworben werden müssen, 
auch in Hinblick auf die Berufspraktika. Im Rahmen der Berufspraktika sind verpflichtend Unter‐
richte im Ausmaß von 10 Unterrichtseinheiten zu planen und durchzuführen. Darüber hinaus 
wird dargestellt, wie bzw. wann pflegefachliche Themen, welche im Handlungs‐ und Reflexions‐
feld „Entwicklung einer professionellen Identität“ zu finden sind, mit wissenschaftlichen Kennt‐
nissen verknüpft werden könnten, da den beiden oben erwähnten Handlungs‐ und Reflexions‐
feldern eine Gesamtsumme an ECTS zugeordnet wurde. Die konkrete Ausgestaltung bleibt den 
Ausbildungsstätten vorbehalten.
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Tabelle 4: Mögliche ECTS‐Verteilung 

Sem.  Grundlagen der Pflegepädagogik Bildungsentwicklung und  
Bildungsmanagement Lehren und Lernen Summe4 

1 

H
an

dl
un

gs
‐ u

nd
 R

ef
le

xi
on

sf
el

de
r 

10
 E

CT
S 

Entwicklung einer  
professionellen Identität 
inkl. Vertiefung in einem bzw. zwei  
pflegefachlichen Themenbereichen 

10
 E

CT
S 

Curriculumentwicklung  
inkl. Vertiefung in ggf. einem Thema 
zu Bildungsentwicklung bzw. -ma-
nagement  

10
 E

CT
S 

Theoriegeleitet Lehr‐ und  
Lernsituationen gestalten 

30 

inkl. 3 ECTS  
Berufspraktikum5 

Wissenschaftliche Paradigmen von 
Pflegewissenschaft,  
Bildungs‐ und zentralen  
Bezugswissenschaften 

Lernortgestaltung und  
Lernortkooperation 

2 

20
 E

CT
S 

Entwicklung einer professionellen 
Identität  
inkl. Vertiefung in einem bzw. zwei 
pflegefachlichen Themenbereichen  3 

EC
TS

 

Schulentwicklung,  
Management und Leadership  
inkl. Vertiefung in ggf. einem Thema 
zu Bildungsentwicklung bzw. -ma-
nagement 

7 
EC

TS
 

Leistungsfeststellung  
und ‐bewertung 30 

inkl. 7 ECTS  
Berufspraktikum6 

3 

5 
EC

TS
 

Berufs‐ und Bildungspolitik 

10
 E

CT
S 

Schulentwicklung,  
Management und Leadership 

15
 E

CT
S 

Lernberatung 
30 

inkl. 4 ECTS  
Berufspraktikum7 

4  

Masterarbeit: 
pflegefachlicher Schwerpunkt und/oder Schwerpunkt in Bezug auf Bildungsentwicklung und 

Bildungsmanagement inkl. Colloquien 

  
30 

 SUMME 120 

Quelle: GÖG eigene Darstellung

 
4 Im Rahmen der Berufspraktika sind verpflichtend Unterrichte im Ausmaß von 10 Unterrichtseinheiten zu planen und durchzuführen.  

Die ECTS‐Angaben sind bereits in den jeweiligen Handlungsfeldern mitberücksichtigt. 
5 Es wird empfohlen, das Berufspraktikum im ersten Semester insbesondere im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld „Theoriegeleitet Lehr‐ und Lernsituationen gestalten“ durchzuführen. 
6 Es wird empfohlen, das Berufspraktikum im zweiten Semester insbesondere im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld „Entwicklung einer professionellen Identität“ durchzuführen.  
7 Es wird empfohlen, das Berufspraktikum im dritten Semester insbesondere im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld „Lernberatung“ durchzuführen. 
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